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Nr. Gegenstand
Post sch eck - 

Ordnung 
§

Gebühr
M

Gebühr für die Barauszah
lung mit Zahlungsanweisung 
für je 20 M oder einen Teil 
davon 13
Außerdem eine feste Grund
gebühr je Zahlungsanwei
sung von

a) Gebühr für die Einrich
tung eines Überleitungs
auftrages

b) Gebühr für jede Ausfüh
rung eines überledtungs- 
auftragcs

18 (1)

0,01

0,15

0,20

0,25

Gebühr für die Behandlung 
einer Überweisung oder 
eines Schecks als Eilauftrag
— bei Sammelaufträgen für
jeden im Sammelauftrag 
enthaltenen Beleg — 19 (1)

Gebühr für die Behandlung 
einer Zahlungsanweisung als 
Eilsendung — bei Sammel
aufträgen für jeden im Sam
melauftrag enthaltenen 
Beleg — 19 (3)

Gebühr für die telegrafische 
Übermittlung einer Über
weisung innerhalb des Post
scheckdienstes bis zu 1 000 M 20 (1)
für je weitere 500 M oder 
einen Teil davon — bei Sam
melaufträgen für jeden im 
Sammelauftrag enthaltenen 
Beleg —

Gebühr für die telegrafische 
Benachrichtigung des Emp
fängers einer Überweisung 
durch das Gutschrift-Post
scheckamt (einschließlich bis 
zu 5 Wörtern für den Zah
lungsgrund) — bei Sammel
aufträgen für jede tele
grafische Benachrichtigung - 20 (1)

Gebühr für die telegrafische 
Übermittlung einer Zah
lungsanweisung von einem 
Postscheckkonto bis 25 M 20 (2)

über 25 M bis 500 M

über 500 M bis 1 000 M
für je weitere 500 M oder 
einen Teil davon mehr

— bei Sammelaufträgen für 
jeden im Sammelauftrag ent
haltenen Beleg —

1,-

0,50

2.50

0.50

Nr. Gegenstand
Postscheck-

ordnung
§

Gebühr
M

a) Gebühr für die Einrich
tung eines Dauerauftrages
— bei Sammeldauerauf
trägen für jeden im Sam
meldauerauftrag auf
geführten Einzelauftrag — 
einmalig

b) Gebühr für die Ausfüh
rung eines Dauerauftrages
— bei Sammeldauerauf
trägen für jede Ausfüh
rung jedes im Sammel
dauerauftrag aufgeführ- 
.ten Einzelauftrages

21 (1) 0.20

21 (1) 0,10

c) Bei Daueraufträgen zur 
Barauszahlung sind neben 
der Dauerauftragsgebühr 
die Gebühren für Zah
lungsanweisungen (Nr. 8)
zu zahlen 21 (1)

d) Gebühr für jede Ände
rung eines Dauerauftra
ges — bei Sammeldauer
aufträgen für jede Ände
rung jedes im Sammel
dauerauftrag aufgeführ
ten Einzelauftrages — 21 (3)

10 Gebühr für das Zurückziehen
eines Auftrages — 22
a) innerhalb des Postscheck

amtes
b) bei Verkehr mit Ämtern

brieflich

0,10

telegrafisch

11 Gebühr für deckungslose 
Überweisungen und als 
Überweisungen benutzte 
Schecks

12 Gebühr für deckungslose 
Schecks mit Ausnahme der 
als Überweisung eingereich-

gebühren-
frei

Gebühr für 
einen Eil
brief
Telegramm
gebühr

23 (1) 0,20

2,25 ten Schecks 23 (1) 1-

13 Gebühr für deckungslose 
Sammelaufträge 23 (1) 3,-

2,50

3-

14 Schriftliche Guthabenbestä
tigung 25 (2) 0,10

15 Gebühr für Nachforschungen 26 (3) 0,30
4,- Bei umfangreichen Nachfor

schungen sind die tatsächlich
1,50 entstandenen Kosten zu zah

len.

16 Einmalige Gebühr für einen 
Pfändungsauftrag 27 (2) 5,-


